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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0784/2019 Datum: 24.09.2019 

Bürgermeisterin 

Verfasser: 50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Az.: 501001 

Betreff: 

Neufassung der „Richtlinien der Stadt Koblenz zur Verleihung einer Ehrennadel für 

soziales Engagement„ 

Gremienweg: 

07.11.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

28.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

23.10.2019 Sozialausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

17.10.2019 Jugendhilfeausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der „Richtlinien der Stadt Koblenz zur 

Verleihung einer Ehrennadel für soziales Engagement“.  

 

 

 

Begründung: 

 

Die Ehrennadel der Stadt Koblenz für soziales Engagement wird seit 2006 an Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Koblenz verliehen, die sich durch ihr besonderes soziales Engagement ehrenamtlich ver-

dient gemacht haben.  

 

Da zudem parallel in weiteren Bereichen Ehrungen z. B. in Form der Verleihung der Sport-Ehrenna-

del, der Ehrennadel für besondere integrative Leistungen und Verdienste sowie der Ehrennadel für 

kulturelles Engagement vorgenommen werden, hat der Stadtvorstand nun in seiner Sitzung am 

23.09.2019 beschlossen, dass ab dem Jahr 2020 ein gemeinsamer Ehrenamtsempfang veranstaltet 

werden soll.  Zu diesem sollen ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten aus den Bereichen Soziales, Ju-

gend, Integration, Sport und Kultur, Heimatpflege, freiwillige Feuerwehren und zivilmilitärische Zu-

sammenarbeit und wie bisher auch die freien Träger eingeladen werden. Mit einem jährlichen Emp-

fang für Ehrenamtliche aller Bereiche der Stadt Koblenz soll in Zukunft das ehrenamtliche Engage-

ment noch mehr gewürdigt werden. Eine gemeinsame Verleihungsveranstaltung in den Bereichen 

Soziales, Jugend, Integration, Sport und Kultur erhöht den Stellenwert der Ehrennadeln und die Wert-

schätzung wird durch den größeren Rahmen erhöht. Die Verleihung der Ehrennadeln und Urkunden 

erfolgt durch den/die Oberbürgermeister/in der Stadt Koblenz. Hierfür soll für jeden Bereich (Sozia-

les, Jugend, Integration, Sport, Kultur) grundsätzlich eine Ehrennadel verliehen werden. Daher müs-

sen die bisher geltenden Richtlinien aus den vorgenannten Bereichen entsprechend geändert werden.  
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Es ergeben sich folgende Änderungen für die  

 

„Richtlinien der Stadt Koblenz zur Verleihung einer Ehrennadel für soziales Engagement“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aufgrund der Änderungen neu gefassten Richtlinien sind als Anlage beigefügt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage/n: 

 

Richtlinien der Stadt Koblenz zur Verleihung einer Ehrennadel für soziales Engagement (Neufas-

sung) 

 

 

  

 

Aktuell - Stand: 28.06.2013 Neu - Stand: 08.11.2019 

§ 3 § 3 

Die Ehrennadel kann im Jahr höchstens an 

3 Personen ab Vollendung des 27. Lebens-

jahres verliehen werden. Zusätzlich kann 

die Ehrennadel im Jahr an bis zu 3 weitere 

Personen im Alter von 14 bis 26 Jahren ver-

liehen werden. 

Die Ehrennadel wird grundsätzlich jährlich 

an eine Person im Alter von 14 bis 26 Jahren 

(Ehrennadel für Jugendliche) und an eine 

Person ab Vollendung des 27. Lebensjahres 

(Ehrennadel für Erwachsene) verliehen. In 

Ausnahmefällen kann die Ehrennadel je-

weils an eine weitere Person verliehen wer-

den.  

 

§ 5 Absatz 2 § 5 Absatz 2 

Urkunde und Ehrennadel werden im Rah-

men des jährlichen Sozial- und Jugendemp-

fanges durch den Oberbürgermeister der 

Stadt Koblenz verliehen. 

 

Urkunde und Ehrennadel werden im Rah-

men des jährlichen Ehrenamtsempfangs 

durch den/die Oberbürgermeister/in der 

Stadt Koblenz verliehen.  

§ 6 § 6 

Die Richtlinien treten am 01.07.2013 in 

Kraft. 

 

Die Richtlinien treten am 08.11.2019        in 

Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien 

vom 28.06.2013 außer Kraft. 
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